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Beschlussvorlage

Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2021/GIE/018
öffentlich
10.05.2021
Herr D. Giese
Herr J. Banek

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Basedow zur 
Jugendfeuerwehr

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 03.06.2021 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag: 
Die Kooperationsvereinbarung zwischen den Gemeinden Gielow und Basedow bezüglich der 
Mitgliedergewinnung und Nachwuchsarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr wird befürwortet. 

Sach- und Rechtslage:
Aufgrund des demographischen Wandels und den damit verbundenen Rückgang von 
Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr ist es in der Gemeinde Basedow schon länger nicht 
mehr möglich, eine effektive Jugendfeuerwehr (mind. 9 Jugendliche) zu betreiben. 
Um das Interesse der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Basedow an der Arbeit der 
Feuerwehr nicht gänzlich zu vernachlässigen, gibt es seit längerem eine Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Gielow. 

Die Kooperationsvereinbarung hat das Ziel, interessierte Kinder und Jugendliche der 
Gemeinde Basedow für den Einsatz in der Feuerwehr vorzubereiten, sodass sie nach 
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen bei entsprechendem Alter und Qualifikation in der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Basedow eingesetzt werden können. 
Hierzu werden die Kinder und Jugendlichen in die Kinder- und Jugendfeuerwehr Gielow 
aufgenommen. 
Im Gegenzug beteiligt sich die Gemeinde Basedow an den Kosten für die Unterhaltung der 
Jugendfeuerwehr Gielow.

Finanzielle Auswirkungen:
75 Euro je Mitglied der Jugendabteilung

Anlagen:
Kooperationsvereinbarung
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2021/GIE/018 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

03.06.2021
V/GIE/073 Sitzung der Gemeindevertretung Gielow
Herr Kahler gibt kurze Erläuterungen zu dem Kooperationsvertrag.

Frau Winter fragt nach dem Stichtag für die Berechnung und warum „ganzjährig“ in dem 
Vertrag steht. Lt. Frau Kahlert ist der Stichtag der 30.09.2021, weil dann die Aufnahmen der 
Kinder erfolgen und dann auch jedes Kind ausgestattet wird. Für jedes Kind, welches am 
30.09.2021 in der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist, muss der Betrag gezahlt werden, auch 
wenn das Kind nicht ganzjährig Feuerwehrmitglied sein sollte.

Frau Winter stellt folgenden Antrag auf Änderung des Kooperationsvertrages:

Im Kooperationsvertrag soll es immer Kinder- und Jugendfeuerwehr und nicht nur 
Jugendfeuerwehr. Das Alter der Kinder soll von 6 bis 18 Jahre benannt werden. Der Stichtag 
ist jährlich der 30.09.

Herr Kahlert stellt die geänderte Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Beschluss:
Die Kooperationsvereinbarung zwischen den Gemeinden Gielow und Basedow bezüglich der 
Mitgliedergewinnung und Nachwuchsarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr wird befürwortet. 

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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